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Stellungnahmen der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Vorläufige Abwägung 
 

Nr. Stellungnahmen  Abwägungsempfehlung  Beschluss  
1 Region Hannover , 31.02.2017 und Nachtrag vom 09.02.2017  
1.1 Brandschutz    
 Der Löschwasserbedarf für das WA ist nach dem Ar-

beitsblatt W 405 des DVGW mit mindestens 800 l/min. 
über 2 Stunden sicher zu stellen. Für das MI ist nach 
dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW mit mindestens 
1.600 l/min. über 2 Stunden sicher zu stellen. Sofern das 
aus dem Leitungsnetz zu entnehmende Löschwasser 
der erforderlichen Menge nicht entspricht, sind zusätz-
lich noch unabhängige Löschwasserentnahmestellen in 
Form von z. B. Bohrbrunnen, Zisternen oder ähnlichen 
Entnahmestellen anzulegen. 

Die Frage der Löschwasserversorgung muss noch geklärt 
werden. Die Planbegründung wird entsprechend ergänzt. 

Wird berücksichtigt. 

1.1.2 Auf die Anforderungen gem. § 4 NBauO in Verbindung 
mit den §§ 1 und 2 der DVNBauO, bezüglich der Zu-
gänglichkeit der Gebäude zur Sicherstellung der Ret-
tungswege wird vorsorglich hingewiesen. 
 

Der Hinweis war bereits berücksichtigt, die Bebauungs-
planbegründung enthält bereits folgende Textpassage: Die 
verkehrliche Erschließung muss den Anforderungen der 
Allgemeinen Durchführungsverordnung zur Niedersächsi-
schen Bauordnung (DVO-NBauO) an die Zuwegung und 
die Anordnungen der baulichen Anlagen auf dem Bau-
grundstück entsprechen. Im Rahmen der späteren Aus-
bauplanung sind die Verkehrswege so zu planen, dass sie 
durchgängig mit Einsatz- und Hilfeleistungsfahrzeugen 
befahren werden können. Die Fahrbahnbreiten, Kurvenra-
dien und Lichtraumprofile der befahrbaren Flächen ein-
schließlich der Wendebereiche sind analog §§ 1 und 2 

Ist berücksichtigt 
gewesen. 

Anlage 4 
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DVO-NBauO zu wählen. Ein erforderlicher Einsatz von 
Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen muss jederzeit ord-
nungsgemäß und ungehindert möglich sein.  

1.1.3 Bei Neugestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen sind 
die Belange der Feuerwehr und Rettungswagen zu be-
rücksichtigen. 

Dieser Hinweis betrifft die spätere Erschließungsplanung 
und ist zur Beachtung an die Deutsche Reihenhaus AG 
weitergeleitet worden. Der Bebauungsplan setzt keine 
öffentlichen Verkehrsflächen fest. Eine Neugestaltung öf-
fentlicher Verkehrsflächen ist im Zusammenhang mit die-
ser Bauleitplanung nicht vorgesehen. Die Erschließung 
des Wohngebiets erfolgt durch eine Privatstraße, die als 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht im Bebauungsplan festge-
setzt ist. Bei der Ausgestaltung der Privaterschließung 
sollen Belange der Feuerwehr und Rettungswagen be-
rücksichtigt werden. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

1.2 Natursch utz   
1.2.1 Da die geplanten Baumaßnahmen durch ein Verfahren 

gemäß § 13a (1) Nr. 1 BauGB ermöglicht werden sollen, 
entfällt die Verpflichtung zur Anwendung der Eingriffsre-
gelung. Eine vollständige und sachgerechte Abwägung 
(Ermittlung und Bewertung i. S. v. § 2 Abs. 3 BauGB) 
der berührten Belange von Natur und Landschaft bleibt 
erforderlich. Das betrifft insbesondere die zusätzliche 
Versiegelung durch die Überplanung von im aktuellen 
Plan festgesetzten Grünflächen und Bäumen. Eine na-
turschutzfachliche Stellungnahme zu den Eingriffen ent-
fällt jedoch aufgrund des Verfahrens. 

Die Festsetzungen des aktuell rechtskräftigen Bebau-
ungsplan sind die Bestandsgrundlage zur Ermittlung und 
Bewertung. Sie setzt im Plangebiet ein Gewerbegebiet mit 
einer GRZ von 0,8 fest. Mit der 4. Änderung des Bebau-
ungsplans wird nun auf dieser Fläche ein allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,4. 
Durch die Reduzierung der möglichen Versiegelung im 
Plangebiet wird insgesamt die Versiegelungssituation pla-
nerisch verbessert. Da nun ein Wohngebiet entstehen soll, 
das an das bereits bestehende Wohngebiet angrenzt, ent-
fällt die Notwendigkeit einer Abgrenzung durch die im ak-
tuellen Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche. Die hatte 
den Zweck der visuellen Abgrenzung zwischen dem be-
stehenden Wohngebiet und der gewerblichen Nutzung. 

Wird berücksichtigt. 
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Daher wird diese Festsetzung nicht in die 4. Änderung 
übernommen. Der aktuelle Planentwurf sieht zudem ein 
Verschieben der Wohnbebauung zur westlichen Grenze 
vor, so dass nun die Gartenflächen der geplanten Bebau-
ung an die der vorhandenen Wohnbebauung angrenzen.  
Die Planbegründung wird um die Ermittlung und Bewer-
tung i. S. v. § 2 Abs. 3 BauGB ergänzt. 

1.2.2 Die Belange des Artenschutzes (§§ 39 und 44 
BNatSchG) wurden bei der Aufstellung des B-Plans ge-
prüft und vom beauftragten Büro als nicht entgegenste-
hend gewertet. Vermeidungsmaßnahmen wurden fest-
gesetzt. Die genannten gesetzlichen Vorgaben sind aber 
weiterhin zu beachten. 

Dieser Hinweis betrifft die spätere Erschließung des Bau-
gebiets und ist zur Beachtung an die Deutsche Reihen-
haus AG weitergeleitet. Die Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben zum Artenschutz ist auch weiterhin vorgesehen. 

Wird berücksichtigt. 

1.3 Gewässerschutz    
1.3.1 Wie bereits in der Begründung ausgeführt, darf im ge-

samten Plangebiet das Niederschlagswasser wegen der 
vorhandenen Altlasten nicht versickert werden. Es muss 
mittels Kanalisation abgeleitet werden. 

Der Hinweis war bereits durch eine entsprechende Text-
passage in der Planbegründung berücksichtigt. 

Ist berücksichtigt 
gewesen. 

1.3.2 Die wegen der unzureichenden hydraulischen Leistungs-
fähigkeit des Kanals erforderliche Rückhaltung des Nie-
derschlagswassers darf nur in dichten Rückhalteräumen 
(Staukanal, Betonbecken o. ä.) erfolgen, jedoch nicht in 
Rückhaltemulden ohne Dichtung.  

Im Baugebiet soll ein ausreichend bemessener Staukanal 
verlegt werden. Hierzu teilt das Tiefbauamt mit, dass in die 
maximale Einleitmenge für Niederschlagswasser mit 65 l/s 
im städtebaulichen Vertrag festgelegt ist. Diese Angabe 
wird zur Beachtung auch in die Bebauungsplanbegrün-
dung unter Punkt 8.2 Ver- und Entsorgung aufgenommen. 

Wird berücksichtigt. 

1.3.3 Ansonsten bestehen gegen die Planung aus wasserbe-
hördlicher Sicht keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 
genommen. 

1.4 Immissionsschutz    
 Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine 

Anregungen und Bedenken zur Planung bei Einhaltung 
Die Einhaltung der festgelegten Lärmschutzmaßnahmen 
wird durch den Vorhabenträger gewährleistet. Mit dieser 

Wird berücksichtigt. 
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der festgelegten Lärmschutzmaßnahmen und keiner 
Einschränkung der / des vorhandenen Gewerbegebietes 
/ -betriebe. 

Bauleitplanung sind keine Einschränkungen der vorhan-
denen Gewerbebetriebe verbunden. 
Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 
Geruchsgutachten erarbeitet werden. 
Darüber kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen wer-
den, wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus resul-
tierenden Emissionen dulden. 

1.5 Regionalplanung    
 Die Planung ist mit den Erfordernissen der Raumord-

nung vereinbar. 
Wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführun-
gen sind in der Planbegründung enthalten. 

Ist berücksichtigt 
gewesen. 

1.6 Bodenschutz    
 Es bestehen aus Sicht des Bodenschutzes keine Anre-

gungen und Bedenken zur Bauleitplanung. 
Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 

genommen. 
2 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover, 24.01.201 7 
2.1 Gegen die geplante Aufstellung des Bebauungsplans 

bestehen aus Sicht der vom Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt vertretenden Belange des vorbeugenden ge-
werblichen Immissionsschutzes erhebliche Bedenken. 
Die Bedenken wurden im Gespräch am 14.06.2016 be-
reits vorgetragen. 

§ 1 Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ermöglicht 
es, Gewerbegebiete nach Art der zulässigen Nutzung, Art 
der Betriebe und Eigenschaften zu gliedern. Auf dieser 
Grundlage können einschränkende Festsetzungen, bei-
spielsweise in Bezug auf die maximal zulässigen Ge-
räuschemissionen, getroffen werden. Man spricht dann 
von einem „eingeschränkten Gewerbegebiet“. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan trifft für die dem zukünftigen 
Wohngebiet benachbarten Gewerbeflächen keine ent-
sprechende Einschränkung, so dass hier von einem „un-
eingeschränkten Gewerbegebiet“ gesprochen werden 
kann.  
Beim durch das Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge 
GmbH erstellten Schallgutachten wurden deshalb richtig-

Wird berücksichtigt. 
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erweise die in einem Gewerbegebiet ohne Einschränkung 
(„uneingeschränkten Gewerbegebiet“) zulässigen Schal-
lemissionen zugrunde gelegt. Die gewerbliche Vorbelas-
tung wurde rechnerisch auf Grundlage flächenbezogener 
Schallleistungspegel ermittelt. Alternativ wäre auch die 
Ermittlung der Vorbelastung durch eine Schall-Pegel-
Messung für die tatsächliche Situation möglich gewesen. 
Um den worst-case-Belastungsfall abdecken zu können 
und da es sich beim Bebauungsplan immer um eine An-
gebotsplanung handelt, wurde auf die Ermittlung der Vor-
belastung (Gewerbelärm) durch Messung verzichtet. Zur 
rechnerischen Ermittlung der Vorbelastung wurden in Ab-
stimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt Hannover die in 
„uneingeschränkten Gewerbegebieten“ zulässigen Maxi-
malwerte, mit Schallleistungspegeln von 65 dB(A)/m² tags 
und 50 dB(A)/m² nachts für die gewerblich genutzten Flä-
chen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 0-11 
in Ansatz gebracht. Mit einem Schallleistungspegel von 65 
dB(A)/m² sind auch entsprechende Ladetätigkeiten mit 
einem Gabelstapler inkl. An- und Abfahrt der Lkw abge-
deckt. Des Weiteren wurde bei den Berechnungen ein 
durchgehender Betrieb über 16 Tages- und 8 Nachtstun-
den berücksichtigt. Es wurde gutachterlich festgestellt, 
dass damit der Orientierungswert für allgemeine Wohnge-
biete (WA), der mit 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts 
beim Gewerbelärm zu berücksichtigen ist, im direkten 
Einwirkungsbereich der gewerblichen Flächen tags und 
nachts überschritten wird. 
Um zu gewährleisten, dass als Folge der geplanten 
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Wohnsiedlung die aktuell ausgeübte und im „uneinge-
schränkten Gewerbegebiet“ zulässigen Emissionen nicht 
eingeschränkt werden müssen, wurden durch den Schall-
gutachter folgende Maßnahmen vorgeschlagen,  rechne-
risch überprüft und im Bebauungsplan-Vorentwurf festge-
setzt: 
• Innerhalb des mit dem Planzeichen Flächen für be-

sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes gekennzeichneten Be-
reichs ist eine ununterbrochene mindestens 3 m hohe 
Lärmschutzwand entlang der Grenzen zu den Flurstü-
cken 133/7, 133/19, 133/20 und 134/5 zu errichten. 
Die Höhe der Oberkante der Lärmschutzwand beträgt 
maximal 58 m ü. NN. 

• Im Baufeld B4 ist der Gebäudegrundriss der Wohnge-
bäude als sog. Schallschutzgrundriss auszuführen. 
Dabei sind die Aufenthaltsräume (Wohn- und Schlaf-
räume) sowie Terrassen, Balkone oder Loggien nach 
Süden oder Westen hin zu orientieren, d. h. Aufent-
haltsräume mit Fensteröffnungen nach Norden sind 
nicht zulässig. 

• Im Baufeld B5 ist im Ober- und Dachgeschoss der 
Gebäudegrundriss der Wohngebäude als sog. Schall-
schutzgrundriss auszuführen. Dabei sind die Aufent-
haltsräume (Wohn- und Schlafräume) sowie Terras-
sen, Balkone oder Loggien in diesen Geschossen 
nach Westen hin zu orientieren, d. h. Aufenthaltsräu-
me mit Fensteröffnungen nach Osten sind in diesen 
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Geschossen nicht zulässig. 

• In den Baufeldern B1, B2, B3 und B4 sind für Aufent-
haltsräume (Wohn- und Schlafräume) an den Ostsei-
ten nur nicht zu öffnende Fenster zulässig. 

• Im Baufeld B5 sind für Aufenthaltsräume (Wohn- und 
Schlafräume) an den Nord- und Südseiten nur nicht zu 
öffnende Fenster zulässig.   

Der Schallgutachter hat beim zugrunde legen dieser Maß-
nahmen noch an zwei Immissionspunkten leichte Über-
schreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 für die 
Tagzeit ermittelt und zwar am nordöstlichen Rand des 
Baufelds B3 im 2. OG sowie auf Westseite des Baufelds 
B5 im 2. OG. Die rechnerisch ermittelten Überschreitun-
gen der Orientierungswerte betragen im Baufeld B3 1,1 
dB(A) und im Baufeld B2 0,5 dB(A). Bei der Beurteilung 
der Einwirkungen von Geräuschen auf den Menschen ist 
zu berücksichtigen, dass eine Pegeldifferenz von 3 dB(A) 
im menschlichen Ohr gerade wahrnehmbar und eine Pe-
geldifferenz von 1 dB(A) gerade messbar ist. Hinzu 
kommt, dass die Bauteile der Wohnhäuser aufgrund der 
gesetzlichen Anforderungen bereits einen passiven 
Schallschutz gewährleisten, der Angesichts der geringen 
Geräuschpegelüberschreitung als ausreichend anzusehen 
ist, so dass in diesen Bereichen keine zusätzlichen Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich sind. 
Durch diese verbindlichen bauleitplanerischen Festset-
zungen werden somit bereits beim Bebauungsplan-
Vorentwurf die Anforderungen an den Schallschutz im 
geplanten Wohngebiet erfüllt. Weiterhin wird auch dem 
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Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen, da 
den Gewerbebetrieben keine weitergehende Rücksicht-
nahme auf die heranrückende Wohnbebauung abverlangt 
wird und diese in den zulässigen Emissionen nicht einge-
schränkt werden. 
Aufgrund der Hinweise, Anregungen und Bedenken des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der be-
nachbarten Gewerbebetriebe hat die Deutsche Reihen-
haus AG die Planung nun überarbeitet.und in folgenden 
Punkten verändert:  

• Verschieben der nordöstlichen Reihenhauszeile in 
westliche Richtung. Der Abstand der Wohnbauung 
zum Gewerbegebiet beträgt nun 15 m statt vorher 3 m. 

• Anordnen eines baulichen Riegels aus Garagen in 
Verbindung mit einer Lärmschutzwand an der Grenze 
zum Gewerbegebiet. 

• Verlängerung der Lärmschutzwand in südliche Rich-
tung. 

Auf der Grundlage dieser geänderten Planung ist Schall-
gutachten überarbeitet und ergänzt worden. Das Gutach-
ten kommt zu folgenden Ergebnissen: Um das Erdge-
schoss „aktiv“ zu schützen, muss die Höhe der Lärm-
schutzwand 3,0 m betragen. Dies setzt dann voraus, dass 
der Grundriss im Ober- und Dachgeschoss im Rahmen 
der architektonischen Selbsthilfe zur Ostseite hin die An-
ordnung von Aufenthaltsräumen mit nicht nur vorüberge-
hendem Aufenthalt ausschließt (Schallschutzgrundriss). 
Östlich der Reihenhausgruppe 120_c übernehmen die dort 
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angeordneten Garagen teilweise die Funktion einer Lärm-
schutzwand zum Schutz der Erdgeschossbereiche. Im 
Wesentlichen wird mit den Garagen sowie der Verkehrs-
fläche der Trennungsgrundsatz zwischen dem GE-Gebiet 
und dem WA-Gebiet erfüllt. Für die Reihenhausgruppe 
120_c wird der erforderliche Lärmschutz mit der Umset-
zung von Schallschutzgrundrissen erfüllt. Auch für die 
Reihenhausgruppe 120_a ist in Bezug auf die an der 
Nordseite einwirkenden Lärmbelastungen ebenfalls die 
Anordnung von Schallschutzgrundrissen vorzusehen. An 
den Giebelseiten der Reihenhausgruppen wird der Immis-
sionsort im Erdgeschoss dadurch kompensiert bzw. ist 
damit nicht zu berücksichtigen, indem die Fenster des 
Wohnzimmers als nicht zu öffnendes Fenster vorgesehen 
werden. Um an den im westlichen Plangebiet vorgesehe-
nen Reihenhausgruppen zumindest für die Nord- und Süd-
fassaden die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gewähr-
leisten zu können, ist im südlichen Plangebiet zum ver-
bleibenden Lagerplatz eine 3.0 m hohe Lärmschutzwand 
anzuordnen. Die Länge ergibt sich mit 88 m. Mit der ab-
schirmenden Wirkung der zum GE-Gebiet vorgelagerten 
Reihenhausgruppe 120_c sowie der geplanten Lärm-
schutzwand ist sichergestellt, dass bereits an dem zum 
GE-Gebiet nächstgelegenen Reihenhaus an der Nord- 
und Südfassade die Immissionsrichtwerte eingehalten 
werden bzw. im Dachgeschoss eine maximale Überschrei-
tung von 0,8 dB(A) gegeben ist. Ausnahmen ergeben sich 
für die Reihenhausgruppen 120_a und 120_c für die oh-
nehin die Anordnung von Schallschutzgrundrissen vorge-
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sehen wird. An der Südfassade der Reihenhausgruppe 
120_a sowie der Westfassade der Reihenhausgruppe 
120_c werden die Immissionsrichtwerte eingehalten. Die 
gutachterlichen Vorgaben werden im Bebauungsplan fest-
gesetzt, um sicherzustellen, dass sich für die im Umfeld 
des Plangebiets ansässigen Gewerbebetriebe hinsichtlich 
der Bestandssituation und der Entwicklungsmöglichkeiten 
keine Verschlechterungen bzw. Einschränkungen erge-
ben. 

2.2 Der Betrieb der Tischlerei ist nicht nur mit Lärm, sondern 
auch mit Staub- und durch die Lackiererei mit Lösemit-
tel-/ Geruchsimmissionen verbunden. Eine Autolackiere-
rei wird sicherlich ebenfalls Lösemittel-/ Geruchsimmis-
sionen und ggf. auch Staubimmissionen verursachen – 
und dies in einem Gewerbegebiet in gewissem Maß dür-
fen. Allerdings führen derartige Immissionen in einem 
angrenzenden Wohngebiet aufgrund fehlender Akzep-
tanz zu erheblichen Beschwerden und damit zu Proble-
men, die sich auch auf die Betriebswirkung auswirken.  

Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 
Geruchsgutachten erarbeitet werden. 
Darüber kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen wer-
den, wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus resul-
tierenden Emissionen dulden. 
Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes und die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden. 

Wird berücksichtigt. 
 

2.3 Mögliche Problemstellungen aufgrund von Lichtemissio-
nen, insbesondere aus den angrenzenden Handelsbe-
trieben könnten darüber hinaus eine Rolle spielen, hier 
wäre die Region Hannover für den Immissionsschutz 
zuständig. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Derzeit lie-
gen keine Hinweise auf störende Lichtemissionen vor. Die 
zuständige Immissionsschutzbehörde der Region Hanno-
ver teil mit: Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht beste-
hen keine Anregungen und Bedenken zur Planung, bei 
Einhaltung der festgelegten Lärmschutzmaßnahmen und 
keiner Einschränkung der / des vorhandenen Gewerbege-
bietes / -betriebe. Insofern sind weitergehende Untersu-
chungen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 
zum Thema Lichtemissionen nicht erforderlich.  

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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2.4 Wegen der grundsätzlichen Problematik im Umfeld der-
artiger Betriebe (Tischlerei, Autolackiererei) hat das 
Land Nordrhein-Westfalen in dem dort anzuwendenden 
„Abstandserlass“ für derartige Betriebe Mindestabstände 
von nicht unter 100 m zu Wohngebieten festgelegt. Auch 
wenn der Erlass in Niedersachsen nicht gilt, so kann 
man ihn als Erkenntnis m. E. nicht komplett außer Acht 
lassen. Die in der Planung vorgesehenen Abstände be-
tragen im ungünstigsten Fall weniger als 20 m. Damit 
sind die derzeitigen Betriebsabläufe in den benachbar-
ten Betrieben wahrscheinlich bzw. jegliche Entwick-
lungsmöglichkeit der in einem Gewerbegebiet ja durch-
aus richtig angesiedelten Betrieb eher ausgeschlossen. 

Der „Abstandserlass“ gilt in Nordrhein-Westfalen und nicht 
in Niedersachsen. Er ist in Niedersachsen auch nicht als 
Empfehlung zur Beachtung bei der Bauleitplanung oder 
derartiges eingeführt und ist deshalb bei den Festsetzun-
gen dieser Bauleitplanung nicht zugrunde zu legen. Die 
Intention des „Abstandserlasses“, der räumlichen Tren-
nung von Wohnen und Gewerbe wird bei der Bauleitpla-
nung jedoch berücksichtigt. Maßgeblich für die Festsset-
zungen dieses Bebauungsplans ist in diesem Zusammen-
hang der im § 50 BImSchG verankerte „Trennungsgrund-
satz“, der im Rahmen dieser Planaufstellung insbesondere 
und bei der bauleitplanerischen Abwägung beachtet wird 
(vgl. Bebauungsplanbegründung Punkt 7.7). 
Weiter siehe Abwägung zu Punkt 2.1 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

3 Industrie - und Handelskammer Hannover, 18.01.2017  
3.1 Es wird darauf hingewiesen, dass die Neuplanung direkt 

an betrieblich genutzte Gewerbeflächen  heranrückt. 
Insofern ist sicherzustellen, dass sich schall- und ge-
ruchstechnisch für die im Umfeld des Plangebiets bereits 
ansässigen Gewerbebetriebe (u. a. Sonderpostenpos-
tenmarkt, Tischlerei, Kfz-Reparatur, Lackiererei) hin-
sichtlich der Bestandssituation und der Entwicklungs-
möglichkeiten keine Verschlechterungen bzw. Ein-
schränkungen ergeben. Belastungen für die ansässigen 
Betriebe werden im Sinne des Bestandsschutzes und 
der gewerblichen Standortsicherung grundsätzlich abge-
lehnt. 

Siehe Abwägung zu Punkt 2.1 Wird berücksichtigt. 
 

3.2 Es wird begrüßt, dass in Abstimmung mit dem Gewer-
beaufsichtsamt ein Schallgutachten erstellt worden ist 

Siehe Abwägung zu Punkt 2.1 
Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 

Wird berücksichtigt. 
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und daraus resultierend, passive wie auch aktive Schall-
schutzbestimmung für die Wohnbebauung festgelegt 
werden. Allerdings wird trotz des vorliegenden Schall-
gutachtens die direkte Einbindung der betroffenen Be-
triebe in den Planungsprozess zur frühzeitigen Konflikt-
vermeidung für unbedingt erforderlich gehalten. Nur so 
kann sicher verhindert werden, dass sich für die Be-
standsbetriebe standortgefährdende emissionsbezogene 
Einschränkungen ergeben. Es wird kritisch angemerkt, 
dass in den Planunterlagen eine fachgutachterliche 
Auseinandersetzung mit geruchstechnischen Fragestel-
lungen bislang fehlt. Diese ist aber notwendig, da im 
Planumfeld weil die Lackiererei Romain Geiger angesie-
delt ist und auch Lackierarbeiten von anderen Betrieben 
ausgeführt werden. Es muss für die Neuplanung eine 
geruchsbezogene Auswirkungsuntersuchung durchge-
führt werden. 

Geruchsgutachten erarbeitet werden. 
Darüber kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen wer-
den, wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus resul-
tierenden Emissionen dulden. 
Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes und die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden. 
 

3.3 Die IHK steht der geplanten Ausweisung eines allgemei-
nen Wohngebiets am vorgesehenen Standort ablehnend 
gegenüber. Nach Bewertung der IHK entstehen bei Um-
setzung der Planung Konfliktpotentiale zwischen beste-
hendem Gewerbe und neuer Wohnbebauung. Dies zeigt 
sich schon nach Auffassung der IHK dadurch, dass die 
WA-Ausweisung nur mit erheblichen Schallschutzvorga-
ben zulassungsfähig gemacht werden soll. 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Bauleitplanung die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abzuwägen. Hierzu gehören die Belange 
der Wirtschaft ebenso wie die Wohnbedürfnisse der Be-
völkerung, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevöl-
kerung sowie eine sozial gerechte Bodenordnung. Die 
städtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Maßnah-
men der Innenentwicklung erfolgen. Zu berücksichtigen 
sind bei der Bauleitplanung insbesondere die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
Aufgrund der Hinweise, Anregungen und Bedenken des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts, der Industrie- und 

Wird berücksichtigt. 
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Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der be-
nachbarten Gewerbebetriebe hat die Deutsche Reihen-
haus AG die Planung nun überarbeitet.und in folgenden 
Punkten verändert:  
• Verschieben der nordöstlichen Reihenhauszeile in 

westliche Richtung. Der Abstand der Wohnbauung 
zum Gewerbegebiet beträgt nun 15 m statt vorher 3 m. 

• Anordnen eines baulichen Riegels aus Garagen in 
Verbindung mit einer Lärmschutzwand an der Grenze 
zum Gewerbegebiet. 

• Verlängerung der Lärmschutzwand in südliche Rich-
tung. 

Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 
Geruchsgutachten erarbeitet werden. 
Darüber kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen wer-
den, wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus resul-
tierenden Emissionen dulden. 
Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes und die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden.  
Außerdem werden entsprechend der Anregung der Hand-
werkskammer folgende Regelungen getroffen: 
1. Die zu errichtende Lärmschutzwand wird als eine Lärm 

absorbierende Wand festgesetzt. 
2. Das Plangebiet wird als Lärm vorbelastet ausgewiesen 

und es wird explizit auf das uneingeschränkte Gewer-
begebiet hingewiesen. 
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3. Es wird eine Grunddienstbarkeit eingetragen, wonach 
die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nutzer/innen die 
vorhandenen Betriebe und die daraus resultierenden 
Emissionen dulden.  

Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden. 

4 Deutsche Telekom Technik GmbH, 09.01 .2017 
4.1 Seitens der Telekom bestehen gegen den Bebauungs-

plan grundsätzlich keine Bedenken. 
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des 
Planbereichs durch die Telekom ist die Verlegung neuer 
Telekommunikationslinien erforderlich.  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Planbereich der Deutsche Telekom 
Technik GmbH, Technik Niederlassung Nord, PTI 21, 
Neue-Land-Straße 6, 30625 Hannover so früh wie mög-
lich (wünschenswert 3 Monate) vor Baubeginn schriftlich 
angezeigt werden. 

Der Hinweis war bereits berücksichtigt. In der Planbegrün-
dung ist ausgeführt: 
Das Plangebiet kann an das zentrale Kommunikationsnetz 
der Telekom angeschlossen werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass in allen Straßen bzw. Gehwegen geeigne-
te und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen sind. Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsarbeiten sind der Deutschen Telekom Technik 
GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 

Ist berücksichtigt 
gewesen 

4.2 Die Telekom beantragt sicherzustellen, dass für den 
Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschlie-
ßungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kos-
tenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege mög-
lich ist, dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein 
Wege- und Leitungsrecht zugunsten der Telekom kos-
tenfrei eingetragen wird, sowie dass eine rechtzeitige 

Die Hinweise der Telekom betreffen nicht die öffentlich-
rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans. Sie wer-
den zur Kenntnis genommen und sind an die Deutsche 
Reihenhaus AG weitergeleitet worden. 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen 
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Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Lei-
tungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung 
der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungs-
bau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

4.3 Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubauge-
bietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdi-
scher Bauweise nur mit Ausnutzung aller Vorteile einer 
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich ist. Das kann bedeuten, 
dass der Ausbau der TK-Linien im Plangebiet aus wirt-
schaftlichen Gründen  in oberirdischer Bauweise erfolgt. 

Der Hinweis betrifft die nachfolgende Erschließungspla-
nung und Erschließung des Baugebiets und kann in die-
sem Zusammenhang berücksichtigt werden. Er ist zur 
Beachtung an die Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet 
worden. Die Stadt Burgdorf erwartet, dass durch die Deut-
sche Reihenhaus AG als Erschließungsträger, eine ent-
sprechende Koordinierung der Erschließungsarbeiten er-
folgt und die Telekommunikationsleitungen in unterirdi-
scher Bauweise verlegt werden. 

Wird zur Kenntnis 
genommen 
 

5 Stadtwerke Burgdorf, 13.01.2017  
5.1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen 

keine Bedenken. 
Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 

genommen. 
5.2 Entlang der östlichen Grundstücksseite des Flurstücks 

136/18 verläuft ein 20-kV-Kabel, das mit einer Grund-
dienstbarkeit gesichert ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist an die 
Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet worden und wird 
in die Planbegründung aufgenommen. 

Wird berücksichtigt 

5.3 Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im öffentli-
chen Straßenflächenbereich ist die Einhaltung des 
DVGW-Regelwerks GW 125 und ATV-H 162 „Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-
gen“ zu beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit für 
Baumpflanzungen in privaten Grundstücken, sofern die-
se im Trassenbereich von zu verlegenden Ver- und Ent-
sorgungsleitungen liegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist an die 
Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet worden und wird 
in die Planbegründung aufgenommen. 

Wird berücksichtigt 

5.4 Es wird darum gebeten, vor Beginn eine aktuelle Lei-
tungsauskunft einzuholen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist an die 
Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet worden und wird 

Wird berücksichtigt 
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in die Planbegründung aufgenommen. 
5.5 Es wird um weitere Verfahrensbeteiligung gebeten. Die Stadtwerke Burgdorf werden weiterhin am Verfahren 

beteiligt. 
Wird berücksichtigt 

6 ExonMobil Production Deutsc hland GmbH , 19.12.2016  
 Anlagen der von EMPG vertretenen Unternehmen sind 

nicht betroffen. 
Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 

genommen. 
7 Harzwasserwerke GmbH, 19.12.2016  
 Die Harzwasserwerke betreiben im Plangebiet keine 

Trinkwasserleitungen Anlagen der von Harzwasserwer-
ke sind nicht betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 
genommen. 

8 Tennet TSO GmbH, 04.01.2017  
8.1 Die Planung berührt keine der von Tennet wahrzuneh-

menden Belange, es ist keien Planung eingeleitet. 
Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kenntnis 

genommen. 
8.2 Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand wird darum 

gebeten, nicht weiter am Verfahren beteiligt zu werden. 
Tennet soll nicht weiter am Verfahren beteiligt werden. Wird berücksichtigt 

9 Archäologische Denk malpflege, 30.01.2017  
 Durch die geplante Baumaßnahme wird keine bekannte 

archäologische Fundstelle gestört. Durch die ehemalige 
Nutzung des überwiegenden Teils des Plangebiets als 
Sandabbau ist dort nicht mehr mit archäologischen Fun-
den oder Befunden zu rechnen. Mit dem Hinweis auf die 
Meldepflicht wurden die Belange der Bodendenkmal-
pflege ausreichend berücksichtigt. 

Wird zur Kenntnis genommen. Ist berücksichtigt 
gewesen 

10 Zweckverband Abfallwirtschaft, Region Hannover  (aha), 23.01.2017 
10.1 Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass alle Straßen 

und Wege, die später zwecks Entsorgung befahren wer-
den müssen, LKW- geeignet sind. So sind für aha-
Fahrzeuge eine Bodenlast von 26 Tonnen und ein Kur-
venradius von 9 m bei bis zu 10,30 m Fahrzeuglänge zu 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie sind an 
die Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet worden und  
können bei der Ausbauplanung  und bei der Erschließung 
des Plangebiets beachtet werden. Es ist vorgesehen, dass 
die aha-Fahrzeuge die Abfallsammelplätze im Gebiet über 

Wird berücksichtigt 
 



Stadt Burgdorf  
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0-11 „Uetzer Str aße - Duderstädter Weg“ 

 
Vorläufige Abwägung 

 

17 
PLANUNGSBÜRO 
FLASPÖHLER 

berücksichtigen. Ferner müssen die Fahrwege eine lich-
te Breite von mind. 3,50 m aufweisen. 
Aufgrund der Höhe von Abfallsammelfahrzeugen ist bei 
denen von ihnen zu befahrenden Verkehrsflächen ein 
dauerhafter Höhenfreiraum von mind. 4,0 m einzuhalten 
(z. B. bei der Anpflanzung von Bäumen, Aufstellung von 
Verkehrs- und Hinweisschildern, Straßenbeleuchtung o. 
ä.) 
Bei Straßeneinmündungen, die von Abfallsammelfahr-
zeugen befahren werden sollen, müssen die Kurvenra-
dien sowie die Ein- und Ausfahrquerschnitte für Fahr-
zeuge der o. g. Größe mit einem Wenderadius von 9,0 
m ausgelegt sein. 
xxx 

die Privatstraße (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) anfahren. 
Die Private Erschließungsstraße soll so ausgelegt werden, 
dass sie den Anforderungen des Zweckverbands Abfall-
wirtschaft entspricht.  
 

10.2 Bitte um Beachtung, dass gem. Absatz 3.2.5 der Ge-
setzlichen Unfallversicherung Müll nur abgeholt werden 
kann, wenn die Zufahrt zu den Müllstandplätzen so an-
gelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich 
ist. 

Das Erschließungssystem des Siedlungsbereichs ist so 
ausgelegt, dass ein Rückwärtsfahren des Müllfahrzeugs 
nicht erforderlich ist. 

Ist berücksichtigt 
gewesen 

10.3 Standplätze für Abfallbehälter sind in kürzester Entfer-
nung zum Fahrbahnrand oder zum nächstmöglich Hal-
teplatz des Entsorgungsfahrzeugs einzurichten. Die Ent-
fernung darf 15 m nicht überschreiten. Bei Transportwe-
gen über 15 m zum Haltepunkt des Abfallsammelfahr-
zeugs müssen die Abfallbehälter entweder selbst zur 
Leerung am Halteplatz des Fahrzeugs bereit gestellt 
werden oder es muss der gebührenpflichtige Hol- und 
Bringservice des Zweckverband in Anspruch genommen 
werden (§ 11 Abs. 4 der Abfallsatzung). 

Innerhalb des neuen Siedlungsbereichs sind zwei Abfall-
sammelplätze vorgesehen. Diese befinden sich unmittel-
bar am Fahrbahnrand der privaten Erschließungsstraße. 

Ist berücksichtigt 
gewesen 
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11 Handwerkskammer, 20.01.2017  
11.1  Nach unserer Kenntnis ist das nördlich des Hülptingser 

Weges bestehende Gewerbegebiet ein uneingeschränk-
tes Gewerbegebiet, in dem eine zweigeschossige Be-
bauung und eine 80%ige Ausnutzung der Grundstücks-
fläche möglich ist. Nach einer entsprechenden Realisie-
rung des geplanten Wohngebiets würde es insbesonde-
re für die Betriebe Schreiber, Orgelbau sowie Müller + 
Peters, Tischlerei, problematisch werden können, insge-
samt halten wird den Plan für einen klassischen Fall von 
Heranrückender Wohnbebauung, der Nutzungskonflikte 
gewissermaßen vorprogrammiert. 
Der Betrieb Schreiber ist seit dreizehn Jahren am 
Standort. Er beschäftigt gegenwärtig …. Der Betrieb 
führt alle Arbeiten, die mit dem Bau und der Restaurati-
on von Orgeln verbunden sind durch. Dies beinhaltet 
schneiden, löten und schweißen, was mit Lärmimmissi-
onen und Gerüchen verbunden ist. Hinzu kommt die 
Nutzung eines mobilen Sägegatters, wodurch Erschütte-
rungen auftreten können. Es gehen vom notwendigen 
Maschineneinsatz sowie Kunden- und Lieferverkehr 
Emissionen aus, die geeignet sind, empfindlichen Nut-
zungen wie z. B. Wohnen erheblich zu stören. 
Die Geschäftszeiten des Betriebs liegen normalerweise 
montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr, in Aus-
nahmefällen durchaus länger. 
Zudem wird auf die im hinteren Bereich existierende 
Absauganlage hingewiesen, die zu Lärmemissionen 
führt. 

Die benachbarten Gewerbebetriebe werden in ihrem Be-
stand nicht gefährdet und in ihren Entwicklungsmöglichkei-
ten nicht eingeschränkt. 
Aufgrund der Hinweise, Anregungen und Bedenken des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der be-
nachbarten Gewerbebetriebe hat die Deutsche Reihen-
haus AG die Planung nun überarbeitet.und in folgenden 
Punkten verändert:  
• Verschieben der nordöstlichen Reihenhauszeile in 

westliche Richtung. Der Abstand der Wohnbauung 
zum Gewerbegebiet beträgt nun 15 m statt vorher 3 m. 

• Anordnen eines baulichen Riegels aus Garagen in 
Verbindung mit einer Lärmschutzwand an der Grenze 
zum Gewerbegebiet. 

• Verlängerung der Lärmschutzwand in südliche Rich-
tung. 

Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 
Geruchsgutachten erarbeitet werden. 
Darüber kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen wer-
den, wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus resul-
tierenden Emissionen dulden. 
Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes und die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden.  
Außerdem werden entsprechend der Anregung der Hand-

Wird berücksichtigt. 
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Auch arbeitet der Betrieb mit Blei beim Orgelbau. Ggf. 
wird es in naher Zukunft zu einer baulichen Erweiterung 
(kleine Metallwerkstatt) kommen. 
Daneben hat die Tischlerei Müller + Peters ihren Stand-
ort. Auch von diesem Betrieb gehen Lärmimmissionen 
durch das Bearbeiten von Holz  und durch Kunden- und 
Anlieferverkehr aus. Der Betrieb beschäftigt derzeit … 
und ist ebenfalls auf flexible Arbeitszeiten angewiesen. 
Der Betrieb besteht seit rund sechs Jahren am Standort 
und ist überwiegend im Bereich Möbel- und Ladenbau 
tätig. 
Die Firma Müller + Peters wird aus Gründen der Opti-
mierung der betrieblichen Abläufe in naher Zukunft die 
Anlieferung hinter die Halle, nahe der Lackieranlage 
verlegen. Eine bauliche Erweiterung ist angedacht. 

werkskammer folgende Regelungen getroffen: 

• Die zu errichtende Lärmschutzwand wird als eine Lärm 
absorbierende Wand festgesetzt. 

• Das Plangebiet wird als Lärm vorbelastet ausgewiesen 
und es wird explizit auf das uneingeschränkte Gewer-
begebiet hingewiesen. 

• Es kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen werden, 
wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus 
resultierenden Emissionen dulden.  

Die Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissions-
schutzes können somit durch die Bauleitplanung vollum-
fänglich berücksichtigt werden. 

11.2 Laut Abstandserlass von 1988 aus Nordrheinwestfalen 
sollte zwischen Wohnbaufläche und u. a. Metallwerkstät-
ten  (Schlosserei) ein Abstand von 100 m eingehalten 
werden. Auch wenn die Abstandsliste für Niedersachsen 
keine Rechtswirkung entfaltet,  so dient sie doch häufig 
als Orientierungshilfe. Die geschätzten Abstände, die 
dem Architektenentwurf zu entnehmen sind, dürften zu 
erheblichen Nutzungskonflikten zwischen Wohnen und 
Gewerbe führen. 
 

Der „Abstandserlass“ gilt in Nordrhein-Westfalen und nicht 
in Niedersachsen. Er ist in Niedersachsen auch nicht als 
Empfehlung zur Beachtung bei der Bauleitplanung oder 
derartiges eingeführt und ist deshalb bei den Festsetzun-
gen dieser Bauleitplanung nicht zugrunde zu legen. Die 
Intention des „Abstandserlasses“, der räumlichen Tren-
nung von Wohnen und Gewerbe wird bei der Bauleitpla-
nung jedoch berücksichtigt. Maßgeblich für die Festsset-
zungen dieses Bebauungsplans ist in diesem Zusammen-
hang der im § 50 BImSchG verankerte „Trennungsgrund-
satz“, der im Rahmen dieser Planaufstellung insbesondere 
und bei der bauleitplanerischen Abwägung beachtet wird 
(vgl. Bebauungsplanbegründung Punkt 7.7). 
Weiter siehe Abwägung zu Punkt 2.1 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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11.3 Es wird auf die durch die Planung später schwierig wer-
dende wirtschaftliche Verwertung der betrieblichen Bau-
lichkeiten hingewiesen. 

Da die benachbarten Gewerbebetriebe in ihrem Bestand 
nicht gefährdet und in ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht eingeschränkt werden, liegen keine Gründe vor, die 
erwarten lassen, dass eine spätere wirtschaftliche Verwer-
tung der betrieblichen Baulichkeiten durch diese Bauleit-
planung erschwert wird. 

Wird berücksichtigt 

11.4 Auch der Betrieb Romain Geiger Oberflächenbeschich-
tung, Holz, Metall, Kunststoff GmbH ist von der Planung 
betroffen. Der Betrieb hat seit 1979 hier seinen Standort 
und …. Der Betrieb beschäftigt …. Der Betrieb unterhält 
zwei Lackieranlagen. Auch könnte es durch den Anlie-
ferverkehr zu Immissionen kommen, die ebenfalls mit 
der Wohnnutzung unvereinbar sind 

Aufgrund der Hinweise, Anregungen und Bedenken des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts, der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der be-
nachbarten Gewerbebetriebe hat die Deutsche Reihen-
haus AG die Planung nun überarbeitet und in folgenden 
Punkten verändert:  
• Verschieben der nordöstlichen Reihenhauszeile in 

westliche Richtung. Der Abstand der Wohnbauung 
zum Gewerbegebiet beträgt nun 15 m statt vorher 3 m. 

• Anordnen eines baulichen Riegels aus Garagen in 
Verbindung mit einer Lärmschutzwand an der Grenze 
zum Gewerbegebiet. 

• Verlängerung der Lärmschutzwand in südliche Rich-
tung. 

Wird berücksichtigt 

11.5 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Betriebe im 
uneingeschränkten Gewerbegebiet mit einem Abstand 
von 4 Metern zur nächstgelegenen Wohnbebauung und 
der erheblichen Bodenkontamination des Plangebiets, 
erweist sich aus Sicht der Handwerkskammer, das Ge-
biet für eine Reihenhausbebauung als völlig ungeeignet. 
Es wird vorgeschlagen von der Planung Abstand zu 
nehmen, zumal kein Geruchsgutachten vorliegt. 
Sollte die Planung gleichwohl realisiert werden, regt die 

Wenn die Planung weitergeführt wird, soll außerdem ein 
Geruchsgutachten erarbeitet werden. Außerdem werden 
entsprechend der Anregung folgende Regelungen getrof-
fen: 

• Die zu errichtende Lärmschutzwand wird als eine Lärm 
absorbierende Wand festgesetzt. 

• Das Plangebiet wird als Lärm vorbelastet ausgewiesen 
und es wird explizit auf das uneingeschränkte Gewer-
begebiet hingewiesen. 

Wird berücksichtigt 



Stadt Burgdorf  
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0-11 „Uetzer Str aße - Duderstädter Weg“ 

 
Vorläufige Abwägung 

 

21 
PLANUNGSBÜRO 
FLASPÖHLER 

Handwerkskammer folgendes an: 
1. Die zu errichtende Lärmschutzwand muss eine Lärm 

absorbierende Wand sein. 
2. Das Plangebiet wird als Lärm vorbelastet ausgewie-

sen und es wird explizit auf das uneingeschränkte 
Gewerbegebiet hingewiesen. 

3. Es wird eine Grunddienstbarkeit eingetragen, wo-
nach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus 
resultierenden Emissionen dulden. 

Eine Ergänzung (Befragung der Betriebe) des Lärmgut-
achtens und die Erstellung eines Geruchsgutachtens 
sind erforderlich. 

• Es kann eine Grunddienstbarkeit eingetragen werden, 
wonach die jeweiligen Eigentümer/innen oder Nut-
zer/innen die vorhandenen Betriebe und die daraus 
resultierenden Emissionen dulden.  

 

12 Polizeidirektion Hannover, 02.01.2017  
 Es bestehen keine Bedenken. 

Bei Ausbau der neuen Straße als verkehrsberuhigter 
Bereich, sollten auch die Anbindungen der neuen Straße 
an den Duderstädter Weg entsprechend ausgestaltet 
werden. 

Die Erschließung des Wohngebiets erfolgt durch eine ver-
kehrsberuhigt gestaltete Privatstraße, die als Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht im Bebauungsplan festgesetzt ist und 
die im Gemeinschaftseigentum verbleibt. Eine öffentliche 
Widmung und die Beschilderung als öffentliche Straße 
sind nicht vorgesehen. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

13 Nowega GmbH, 14.12.2017  
 Im Bereich der Planung betreibt die Erdgas Münster 

GmbH keine Anlagen, zurzeit bestehen auch keine Pla-
nungsabsichten. 

Wird zur Kenntnis genommen Wird zur Kenntnis 
genommen. 

14 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, 04.01. 2017 
 Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen der von 

Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen sind 
nicht betroffen 

Wird zur Kenntnis genommen Wird zur Kenntnis 
genommen. 

15 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 10.01.2017  
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 Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Bei Interesse wird darum 
gebeten, sich mit Vodafone in Verbindung zu setzten. 

Der Hinweis betrifft die spätere Erschließungsplanung und 
wurde an die Deutsche Reihenhaus AG weitergeleitet. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

16 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 25.01. 2017 
 Es bestehen keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen Wird zur Kenntnis 

genommen 

 


